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Wer jemanden über seine HIV-Infektion täuscht und so zum ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr verleitet und infiziert, macht sich strafbar. Aber wie ist diese 
Straftat rechtlich zu qualifizieren? Einfache (bis zu drei Jahren Gefängnis oder Busse) 
oder schwere Körperverletzung (bis zu zehn Jahren Gefängnis)? Ein solcher Fall 
 beschäftigt seit Jahren Schweizer Gerichte. 

Der Strafprozess

Im Jahre 2003 infizierte ein Mann in Zürich, nennen 
wir ihn A, seinen Freund B mit HIV. Jahre später ver-
klagte B Herrn A, weil dieser ihn über seine Seroposi-
tivität getäuscht und ihn so zu ungeschütztem Sex 
 verleitet habe. Das Bezirksgericht verurteilte A zu 
33 Monaten Gefängnis, davon 6 Monate unbedingt, 
aufgrund des Artikels 122 (schwere Körperverletzung) 
des schweizerischen Strafgesetzbuches. Dazu kamen 
Kosten für das Gerichtsverfahren, Schadenersatz und 
 Genugtuung, die zusammen wohl 100 000 Franken 
 erreichen. 
A appellierte ans Zürcher Obergericht, das das Urteil 
bestätigte [1]. Im Jahre 2013 entschied das Bundes-
gericht in Lausanne [2]: Das Zürcher Obergericht solle 
durch ein Gutachten die Schwere der HIV-Infektion 
unter Berücksichtigung der therapeutischen Fort-
schritte beurteilen lassen und dann neu entscheiden, 
ob der Tatbestand die Anwendung des Artikels 122, 
oder aber des Artikels 123 rechtfertige.

Die Schwere der HIV-Infektion

Die Einführung von HAART 
Ohne wirksame Behandlung sind 12 Jahre nach der 
HIV-Infektion etwa die Hälfte der Patienten verstorben 
[3]. Ab etwa 1996 wurde aber der natürliche Verlauf 
durch die Verfügbarkeit von wirksamen Medikamen-
ten völlig verändert. Die Abbildung 1 zeigt die Inzidenz 
der opportunistischen Infektionen und Tumoren (AIDS) 
vor und nach Beginn der hochaktiven anti-retrovira-
len Therapie (HAART) bei Patienten der schweizeri-
schen HIV-Kohortenstudie [4]:
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Abbildung 1: Inzidenz der opportunistischen Infektionen und 

Tumoren (AIDS) vor und nach Beginn der hochaktiven anti-

retroviralen Therapie (HAART) bei Patienten der schweizeri-

schen HIV-Kohortenstudie.

Allerdings war HAART keine einfache Behandlung. 
1996 war die Kombination von lndinavir, Zidovudin 
und 3-TC marktführend: Patienten nahmen um 6 Uhr 
morgens auf nüchternen Magen zwei Tabletten lndina-
vir, zum Frühstück um 8 Uhr eine Tablette Zidovudin 
und eine Tablette Lamivudin, um 14 Uhr wiederum 
 lndinavir, zum Nachtessen um 18 Uhr Zidovudin und 

Schweizerisches Strafgesetzbuch Art. 122; schwere Körper-

verletzung

Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, wer 

vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines 

Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied 

unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, 

gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Men-

schen arg und bleibend entstellt, wer vorsätzlich eine andere 

schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder 

geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 

180 Tagessätzen bestraft. 

Art. 123; einfache Körperverletzung

Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper 

oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. In leichten Fällen 

kann der Richter die Strafe mildern.
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Lamivudin, und um 22 Uhr lndinavir [5]. Nebenwir-
kungen (Durchfall, Übelkeit, Blutarmut, Nierensteine, 
eingewachsene Zehennägel, Veränderung des Aus-
sehens mit Fettanlagerung im Bauchbereich und Fett-
schwund im Gesicht – die sogenannte Lipodystrophie)
waren häufig.

Weitere Fortschritte 1996–2015
Neuere Medikamente, wie z.B. Efavirenz, Tenofovir 
und Lopinavir mussten nur noch einmal oder zweimal 
täglich verabreicht werden. Nebenwirkungen, ins-
besondere die Lipodystrophie, wurden seltener. Dies 
 erleichterte die Einhaltung der Behandlungsvorschrif-
ten, was wiederum den Therapieerfolg verbesserte [6, 7].
Auch das Resistenzproblem wurde weitgehend gelöst. 
Drei Substanzen – Etravirin, Raltegravir und Daruna-
vir – brachten Besserung. In Kombination lösen sie 
auch die schwersten Resistenzprobleme. Wegen Resis-
tenz nicht-behandelbare Patienten gibt es praktisch 
nicht mehr [8].
Eine weitere Verbesserung war die Kombination von 
verschiedenen aktiven Substanzen in einer Pille. Die 
Kombinationspräparate Atripla®, Eviplera®, Stribild® 
und Triumeq® erlauben heute in der Schweiz die HIV-
Behandlung mit einer Pille pro Tag.

Überleben mit HIV – einst und jetzt
Bei der Beurteilung der Folgen einer HIV-Infektion 
spielt die Frage nach der Lebenserwartung eine wich-
tige Rolle. Wie erwähnt, waren ohne Behandlung zwölf 
Jahre nach der Infektion etwa die Hälfte der Infizierten 
tot: Bei einem Durchschnittsalter der Betroffenen von 
etwa 30 Jahren eine ganz massive Lebensverkürzung.
Wie sieht dies heute aus, unter Berücksichtigung der 
wirksamen Behandlung? Die Frage ist nicht ganz ein-
fach zu beantworten:

– Die Beobachtungszeit ist noch kurz. Eine Über-
lebenskurve ist erst dann ganz genau, wenn alle 
 Beteiligten verstorben sind. Bei der relativ jungen 
HIV-Bevölkerung müsste man mehr als 50 Jahre 
warten!

– Wirksame Medikamente gibt es seit weniger als  
20 Jahren. Späte, schwere Nebenwirkungen oder 
Wirkungsverlust sind zwar unwahrscheinlich, wür-
den aber das Überleben beeinflussen, ohne dass 
man das heute feststellen könnte.

– Die HIV-Behandlung wurde auch in den letzten 
 Jahren noch verbessert. Dies ist aber schwer nach-
zuweisen, weil bei spätem Behandlungsbeginn die 
Beobachtungszeit fehlt.

– Auch bei kurzer Beobachtungszeit ist es möglich, das 
Überleben von HIV -Infizierten mit dem einer HIV-
negativen Kontrollgruppe, z.B. der Schweizer Bevöl-
kerung gleichen Alters, zu vergleichen. Ist die Sterb-
lichkeit gleich, extrapoliert man in die Zukunft und 
erwartet eine ähnliche Lebenserwartung. Hier gilt es 
zu berücksichtigen, dass sich HIV-Positive und HIV-
Negative nicht nur bezüglich der HIV-Infektion un-
terscheiden. HIV-Positive rauchen z.B. häufiger als 
HIV-Negative, was die Lebenserwartung negativ be-
einflusst. Viele haben sich neben dem HIV auch mit 
Hepatitis-Viren infiziert, was nach 20 und mehr Jah-
ren zu tödlichem Leberver sagen oder Krebs führen 
kann. In der Schweiz  waren 2009 nur 9% der Todes-
fälle bei HIV-Positiven auf Aids zurückzuführen [9]!

Prognose der HIV-Infektion: Daten aus der 
Schweizer HIV-Kohortenstudie (SHCS) [10]
Eine im Jahre 2003 erschienene Arbeit untersuchte die 
Sterblichkeit in der SHCS zwischen 1997 und 2001. Die 
HIV-positive Population wurde in verschiedene Kate-
gorien aufgeteilt und die Sterblichkeit mit derjenigen 

Tabelle 1: Sterblichkeit von HIV-Patienten unter erfolgreicher HAART, 1997–2001.

Kategorie
Sterblichkeit der HIV-Patienten  
pro 1000 Beobachtungsjahre

Referenzwert: Sterblichkeit von  
vergleichbaren HIV-negativen 
Schweizern

Übersterblichkeit

HCV–, HIV+ 7,8 3,6 4,2

HCV+, HIV+ 23,4 1,7* 21,7

*  Hepatitis C und HIV koexistieren vor allem in Drogenabhängigen. Diese sind im Durchschnitt jünger als die nur mit HIV Infizierten; deshalb der 
niedrigere Referenzwert für die Mortalität.

Tabelle 2: Sterblichkeit von HIV-Patienten ohne, oder unter nicht erfolgreicher HAART, 1997–2001.

Kategorie
Sterblichkeit der HIV-Patienten  
pro 1000 Beobachtungsjahre

Referenzwert Übersterblichkeit

HCV–, HIV+ 123 5,6 117,4

HCV+, HIV+ 115 2,3 112,7
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der Schweizer Allgemeinbevölkerung gleichen Alters 
verglichen (Referenzwert). Die Daten zeigen den über-
wiegenden Einfluss der Hepatitis- C-Infektion auf die 
Sterblichkeit bei erfolgreich mit HAART behandelten 
Patienten (Tab. 1) und andrerseits die Wirkung der 
 Behandlung, mit Reduktion der Sterblichkeit um mehr 
als 90% (von 123 pro Tausend Patientenjahre auf 7,8, 
vgl. Tab. 2 mit Tab. 1).
Die Mortalität ist seither weiter gesunken [11]; Behand-
lungsbeginn nach 2001 ist prognostisch günstiger als 
Behandlungsbeginn 1996 bis 2000 (op. cit. Tab. 2). Es 
 besteht aber immer noch ein erheblicher Unterschied 
zwischen der Mortalität der HIV-Positiven und derjeni-
gen der typischen Kunden von Lebensversicherungs- 
Gesellschaften (die wiederum niedriger ist als die 
 Mortalität der Allgemeinbevölkerung).

Lebensqualität, Nebenwirkungen der Medika-
mente, «frühes Altern», Fortpflanzung
HAART bedeutet die lebenslange Einnahme von Medi-
kamenten. Viele Patienten wären bereit, für die defini-
tive Heilung von HIV erhebliche Risiken einzugehen. 
Leider gibt es gegenwärtig keine Hoffnung, dass dies  
in absehbarer Zeit möglich sein wird. Eine ärztliche 
 Betreuung mit regelmässigen Kontrollen alle drei bis 
sechs Monate ist erforderlich.
Nebenwirkungen waren beim ersten Einsatz von 
HAART fast unvermeidlich. Dies hat sich zwar seither 
verbessert; mit mehr als 20 Medikamenten zur Aus-
wahl ist es heute fast immer möglich, eine verträgliche 

Kombination zu finden. Befürchtungen, dass die Be-
handlung langfristig das Auftreten von Herz- und 
Kreislaufkrankheiten fördere und, zusammen mit der 
HIV-Infektion selber, den Altersprozess beschleunige, 
haben sich bisher nicht bewahrheitet.
Diskriminierung, oder zumindest die Angst davor, las-
tet schwer auf vielen HIV-Infizierten. Dies hat prak-
tische Auswirkungen, etwa die Schwierigkeit, eine 
 Lebensversicherung abzuschliessen, was wiederum 
die Kreditwürdigkeit herabsetzt. Andere trauen sich 
nicht, eine neue Stelle anzunehmen in der Angst, ihre 
Seropositivität und sexuelle Orientierung würde via 
Pensionskasse im Betrieb bekannt. 
Die Fortpflanzung betreffend sind Befürchtungen zwar 
objektiv unbegründet – Übertragung von HIV von einer 
mit HAART behandelten Mutter auf das Kind ist prak-
tisch unmöglich, wie auch Übertragung von einem 
 erfolgreich Behandelten durch Geschlechtsverkehr. 
Trotzdem bleibt Offenheit bezüglich HIV unter Sexual-
partnern ein Thema. Viele berichten, sie seien von ihren 
Partnern wegen HIV verlassen worden und andere 
 getrauen sich gar nicht mehr, eine neue Beziehung 
 einzugehen.

Was denken die Leute? Eine Umfrage

In einem demokratischen Staat ist die Einschätzung 
 einer Straftat wenigstens zum Teil Ausdruck der öffent-
lichen Meinung. Es ist deswegen von Interesse, was der 
Bürger denkt: HIV, eine schwere oder eine einfache 

Tabelle 3: Fragebogen der Umfrage.
Bitte vergleichen Sie die folgenden Krankheiten mit der HIV-Infektion.

 1. Einen hohen Blutdruck zu haben ist

  schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)

 2. Eine Verletzung, die eine schlimme Narbe im Gesicht zurücklässt, ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 3. Diabetes (Zuckerkrankheit), mit Tabletten behandelt, ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 4. An Arthrose zu leiden und deswegen am Stock zu gehen ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 5. Diabetes (Zuckerkrankheit), mit täglichen Insulinspritzen behandelt, ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 6. Ein Auge zu verlieren ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 7. Einen Krebs zu haben, der operiert werden muss (wie z.B. Brustkrebs bei einer Frau oder Prostatakrebs bei einem Mann), ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 8. Hirnschlag und als Folge eine einseitige Lähmung an Arm und Bein ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
 9. Blind zu werden ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
10. Krebs ohne Aussichten auf Heilung ist

 schlimmer  gleich schlimm  weniger schlimm (als eine HIV-Infektion)
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Körperverletzung? Wie reflektieren sich die thera-
peutischen Fortschritte in den Ansichten einer breiten 
Öffentlichkeit?
Um dies herauszufinden, haben wir im Jahre 2014 eine 
Umfrage veranstaltet mit dem Ziel, die Schwere der 
HIV-Infektion mit derjenigen anderer Krankheiten zu 
vergleichen (Tab. 3).
Dieser Fragebogen wurde 2014 von insgesamt 1043 Per-
sonen ausgefüllt, davon waren 297 HIV-positive Patien-
ten in Genf und im benachbarten Annecy. 737 waren 
HIV-negativ: Je etwa 200 Jus- und Medizinstudenten 
im zweiten Studienjahr, 236 Spitalangestellte (vorwie-
gend Ärzte und Krankenschwestern) und 99 andere. 
Der Auswertung lag folgende Überlegung zugrunde:
– Wer HIV als schlimm einstuft, wird von vielen der 

angeführten Krankheiten meinen, sie seien weni-
ger oder gleich schlimm als HIV.

– Umgekehrt derjenige, der HIV als relativ harmlos 
einstuft: Kaum eine der angeführten Krankheiten 
erscheinen ihm weniger oder gleich schlimm.

Jeder Fragebogen bekam folglich einen Score ent-
sprechend der Anzahl der angekreuzten «weniger 
schlimm»- oder «gleich schlimm»-Antworten. Die Re-
sultate sind in der Tabelle 4 zusammengefasst.
Je nach der befragten Bevölkerungsgruppe sind also 
die Antworten verschieden. Während HIV-Positive 
 finden, die HIV-Infektion sei etwa so schlimm wie eine 
Arthrose oder Diabetes, denken Jus-Studenten eher an 
Hirnschlag mit Hemiplegie. Die Abbildung 2 illustriert 
den Kontrast zwischen den beiden befragten Gruppen 
besonders deutlich.
Woher kommen diese Unterschiede? Zwei hauptsäch-
liche Erklärungen bieten sich an:
– Die neuen Behandlungen haben die Prognose der 

HIV-Infektion von Grund auf verändert. Patienten 
erleben diesen Fortschritt am eigenen Körper, Medi-
zinstudenten und anderes medizinisches Personal 
kennen ihn wenigstens teilweise aus Patienten-
kontakten und Unterricht. Das Bild aber, das sich 
die weitere Öffentlichkeit von HIV und AIDS macht, 

Tabelle 4: Ergebnis der Befragung.

Befragte Bevölkerung N Score P

Jus-Studenten 185 8,1 ●  <10-3 (t-Test) zwischen Jus- und Medizin-
studenten

●  Nicht signifikant zwischen Medizinstuden-
ten und Spitalangestellten

Medizin-Studenten 217 6,9

Spitalangestellte 236 6,6

Alle HIV-negativen befragten Personen 737 7,2 ●  <10-3 (t-Test) zwischen HIV-Positiven und 
HIV-NegativenHIV-positive Patienten 297 4,8
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Abbildung 2: Vergleich der Antworten der Seropositiven und der Seronegativen.
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hinkt diesem Fortschritt nach; dies mag den Unter-
schied zwischen Medizin- und Jus-Studenten erklä-
ren.

– Menschen mit schweren Krankheiten oder Verlet-
zungen beurteilen diese als weniger schlimm als 
Nicht-Kranke und Nicht-Verletzte, nach dem Prin-
zip: «Man gewöhnt sich an alles» [12]. 

Der Gerichtsentscheid

Wie hätten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, entschieden? 
Ist A nach Artikel 122 (schwere Körperverletzung) oder 
123 (einfache Körperverletzung) zu verurteilen?
Die zweite Strafkammer des Zürcher Obergerichts hat 
am 29.6.2015 ihren Entscheid gefällt [13]. Sie bestätigte 
dabei die Qualifizierung der Tat als schwere Körper-
verletzung. 
Wenn das Obergericht im Hauptpunkt auch das vor-
herige Urteil bestätigte, so revidierte es doch das Straf-
mass, denn seit der Straftat waren mehr als 10 Jahre 
vergangen, während derer sich der Beschuldigte nichts 
Weiteres hat zu Schulden kommen lassen und sogar 
beruflich in der HIV-Prävention tätig wurde. Die  
Dauer der Freiheitsstrafe verminderte sich von 30 auf 
24 Monate, was den bedingten Vollzug ermöglicht, 
und die Genugtuungssumme von 50 000 Franken auf 
35 000 Franken.
Der Angeklagte hat aber gegen diesen Entscheid Be-
schwerde beim Bundesgericht erhoben – es folgt also 
noch eine Fortsetzung. Die Chancen dieser Beschwerde 
stehen wohl nicht sehr gut, hat doch das BG im Früh-
jahr 2015 die Qualifizierung der HIV-Infektion als 
schwere Körperverletzung in einem andern Fall – dem 
«Heiler von Bern» – ausdrücklich bestätigt [14].
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